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über die 7. Sitzung des Bauausschusses der Samtgemeinde Zeven am Donnerstag, dem 
22.02.2018, 15:00 Uhr, Rathaus Zeven, Raum 203. 
 
Anwesend: 

Ausschussvorsitzende/r  
Vorsitzender  Hermann Albers  

Ausschussmitglieder  
Ratsherr  Günter Baden  

Ratsherr  Jens Behrens  

Ratsfrau  Elke Brandes  

Ratsherr  Hans-Jürgen Budde  

Ratsherr  Michael Butt  

Ratsfrau  Heike Holsten  

Ratsherr  Jürgen Holsten  

Ratsherr  Hans-Dieter Martens  

Ratsherr  Thomas Meyer  

Ratsherr  Heiko Pries  

Verwaltung  
stellvertr. FBL  Gudrun Polter  

Protokollführerin  Ute Kunze  

 
 
Abwesend: 
 
1 
. 

Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Anwesenheit und 
der Beschlussfähigkeit 

 
Vorsitzender Albers eröffnet die Sitzung um 15.00 Uhr, stellt die ordnungsgemäße Ladung, 
die Anwesenheit und die Beschlussfähigkeit fest.  
 

2 
. 

Feststellung der Tagesordnung und Beschlussfassung über die Behandlung von Bera-
tungspunkten in nichtöffentlicher Sitzung 

 
Die vorliegende Tagesordnung wird mit der Beschlussfassung über die Behandlung der 
TOP 6 und 7 in nichtöffentlicher Sitzung einstimmig festgestellt.  
 

3 
. 

Bericht 

 
a) Frau Polter teilt mit, dass der Verwaltung ein Schreiben mit der Forderung vorliegt, den 
Einsatz von Glyphosat im Gebiet der Samtgemeinde Zeven zu verbieten. 

 

Bauausschuss SG am 22. Febr. 2018 - 4.13 

 

b) Frau Polter informiert die Ausschussmitglieder, dass zurzeit ein Auswahlverfahren zur 
Ermittlung eines Ingenieurbüros stattfindet, das den Einsatz der Schneckenpresse fachlich  
begleiten soll. 

 

Bauausschuss SG am 22. Febr. 2018 - TOP 3. Bericht, 4.22 
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c) Frau Polter berichtet, dass die Samtgemeinde Zeven seitens der Samtgemeinde Sitten-
sen zur Stellungnahme bezüglich der 51. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie Auf-
stellung B-Plan Nr. 9 „Windpark Groß Meckelsen“ gemäß § 4 Abs. 1 BauGB aufgefordert 
wurde. Im Bereich des im RROP des Landkreises Rotenburg (W.) vorgesehenen Vorrang-
gebietes für Windenergienutzung sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Auf-
stellung von 7 Windkraftanlagen mit einer Höhe von 242 m geschaffen werden. 

 

Bauausschuss SG am 22. Febr. 2018 - TOP 3. Bericht 4.1  
 

4 
. 

Bauleitplanung; 59. Änderung des Flächennutzungsplanes (Zeven; Herausnahme der 
Ostumgehung) 

 Die Vorlage SG/131/2016-21 wird von Frau Polter erläutert. Anhand von Plänen stellt sie  
den Bereich detailliert dar. 
Anschließend geht Frau Polter ausführlich auf die eingegangenen Anregungen und Beden-
ken aus dem Beteiligungsverfahren ein. Die Unterlagen sind in Mandatos eingestellt. 
 
Der Bauausschuss empfiehlt einstimmig folgende Beschlussfassung: 
Der Samtgemeindeausschuss schließt sich der Behandlung der Anregungen und Beden-
ken aus dem Verfahren nach §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB im Bauausschuss an und 
beschließt, die öffentliche Auslegung des Entwurfs der 59. Änderung des Flächennut-
zungsplanes gem. § 3 Abs. 2 BauGB bei gleichzeitiger Beteiligung der Behörden und sons-
tiger Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB. 
 
Bauausschuss SG am 22. Febr. 2018 - Vorlage SG/131/2016-21, 4.1  
 

5 
. 

Anfragen 

 
Keine.  
 

 

Ende der Sitzung: 15:20 Uhr 
 
 
 
 
 

Hermann Albers Gudrun Polter Ute Kunze 

Vorsitzender Samtgemeindebürgermeisterin i. A. Protokollführerin 
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